
Prozess  um  Cannabis-Plantage
in  Bergkamen:  Haftrichterin
im Zeugenstand
Vor der Verhandlung waren Angeklagter und Zeuge einträchtig
über  den  Parkplatz  zum  Gebäude  des  Kamener  Amtsgerichts
spaziert.  Umso  erstaunlicher,  dass  der  Angeklagte  einige
Minuten später behauptete: Der Zeuge habe ihm mit einer Lüge
das Verfahren eingebrockt. Es ging um jahrelangen Erwerb von
Marihuana – und um eine Bergkamener Cannabisplantage.

Die gehörte dem 37-jährigen Thomas F. (Namen geändert). Das
ist der Mann, der heute vor Gericht Zeuge war. Im vergangenen
Dezember wurde seine Plantage von der Polizei dicht gemacht.
F. wurde damals einer Haftrichterin vorgeführt. Sie erklärte
ihm, dass es von Vorteil sein könne, mit den Ermittlern zu
kooperieren – sprich: Namen von Abnehmern zu nennen. F. nannte
Markus E. (27) – den Mann, der nun heute Angeklagter war.

Markus E. hatte Anfang des Jahres einen Strafbefehl bekommen
wegen  mindestens  60-maligen  Erwerbs  von  jeweils  mindestens
fünf Gramm Marihuana in den 60 Monaten von Januar 2013 und
Dezember 2017. Er legte Einspruch ein. Im Gericht verlangte er
nun einen Freispruch. Denn (Ex-) Plantagenbesitzer Thomas F.
habe ihn zu Unrecht in die Sache hineingezogen. Niemals habe
er illegalen Stoff von F. gekauft.

Und siehe da: F. bestätigte das sogar. „Ziemlich dumm“ sei es
gewesen,  Markus  E.  bei  der  Polizei  des  Drogenerwerbs  zu
bezichtigen. Aber er habe nach einer Nacht in der Polizeizelle
bloß  noch  seine  Ruhe  haben  wollen.  Darum  habe  er  der
Haftrichterin  erzählt,  was  ihm  in  seiner  Situation  gerade
nützlich erschien – ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt.

Besagte Richterin war praktischerweise gerade im Hause. So
konnte sie denn ihrerseits auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen
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und versicherte: Sie habe im Dezember ein „längeres Gespräch“
mit dem Bergkamener Plantagenbesitzer gehabt; er habe eine
Weile  mit  sich  gerungen  und  dann  den  Namen  seines  Kunden
Markus E. herausgerückt. Dabei habe er – wohl um sich vor sich
selbst zu rechtfertigen – so etwas gesagt wie: Jeder ist für
sich selbst verantwortlich.

Richter und Staatsanwalt kamen zu dem Schluss: Markus E. hat
das Marihuana gekauft – und die Aussage von Thomas F. bei der
Haftrichterin  war  korrekt,  seine  Aussage  im  Prozess  heute
dagegen  Blödsinn.  Die  Konsequenzen:  Markus  E.  muss  eine
Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 40 Euro zahlen; Thomas F.
muss mit einem Verfahren wegen Falschaussage rechnen. Daneben
läuft noch F.s eigenes Verfahren wegen des Betreibens der
Plantage. Mit Hinweis darauf hätte er heute im Amtsgericht als
Zeuge auch schlicht schweigen können.


